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Beschlüsse der 33. Sitzung des Stadtrates der Stadt Geyer vom 03.05.2022 

 
 

Beschluss-Nr. 028/2022/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt die Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in 

der vorgelegten Fassung. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 

   
 

Beschluss-Nr. 029/2022/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt zum Bauvorhaben Neubau Sporthalle mit 

Außensportgelände, Schulhof und Gestaltung Vorplatz/Busbahnhof - Vergabe Los 51 - 

Außensportgelände, Schulhof, Busbahnhof, Parkplatz -TO 1-3 die Beauftragung des 

wirtschaftlichsten Bieters der durchgeführten Ausschreibung Firma BUILCON GmbH, 

Gymnasialstraße 14, 08289 Schneeberg zu einem Auftragswert von 1.378.019,10 EUR brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 

   
 

Beschluss-Nr. 030/2022/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt zum Bauvorhaben Freiflächengestaltung 

„Pollmerplatz“ die Ausführung lt. vorgelegter Ausführungsbeschreibung unter Beachtung der 

gegebenen Hinweise in der Sitzung. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 

   
 

Beschluss-Nr. 031/2022/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt den vorgelegten Entwurf der Neufassung der Satzung 

zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Stadt Geyer. Die Verwaltung wird 

beauftragt, das Verfahren nach § 20 Absatz 1 und 2  SächsNatSchG einzuleiten. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 
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Beschluss-Nr. 032/2022/SR: 
Der Stadtrat der Stadt Geyer beschließt, die städtischen Flurstücke Nummer 802, 

Grundbuchblatt 1340 und Nummer 803, Grundbuchblatt 1086, der Gemarkung Geyer, 

wertgleich zu tauschen gegen das Flurstück Nummer 880, Grundbuchblatt 1984, Gemarkung 

Geyer, Eigentümer Landwirtschaftsgesellschaft mbH Drebach. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 

 
 

Beschluss-Nr. 033/2022/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 

im Zusammenhang mit der Maßnahme Instandsetzung Bingeweg zu. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 

   
 

Beschluss-Nr. 034/2022/SR: 

Der Stadtrat der Stadt Geyer bestellt ab sofort zur neuen Vertreterin der Stadt Geyer in der 

Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung 

Sachsen" KISA Frau Hannah Illing. Die Bestellung von Herrn Küchler als Vertreter der Stadt 

Geyer endet mit dieser Neubestellung. 

 

Abstimmungsergebnis: Anzahl Mitglieder des 

Stadtrates 17 

 anwesend: 11 

 Ja-Stimmen: 11 
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Öffentliche Auslegung zum Entwurf der Neufassung der Gehölzschutzsatzung 

der Stadt Geyer gemäß § 20 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 12 SächsNatschG 

 

Die Stadt Geyer beabsichtigt die Neufassung der Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf 

dem Gebiet der Stadt Geyer (Gehölzschutzsatzung).  

Der Entwurf zur Neufassung der Satzung liegt im Zeitraum 

vom 07.06.2022 bis einschließlich 08.07.2022 

in der Stadtverwaltung Geyer (Altmarkt 1, 09468 Geyer, Zi. 21) während folgender 

Dienstzeiten öffentlich aus: 

Montag  9:00 – 12:00 Uhr  

Dienstag  9:00 – 12:00 und 13:00 – 18:00 Uhr  

Mittwoch  9:00 – 12:00 Uhr  

Donnerstag  9:00 – 12:00 und 13:00 – 16:30 Uhr  

Freitag  9:00 – 12:00 Uhr 

Während der Auslegungsfrist können zu diesem Entwurf von jedermann Bedenken und 

Anregungen zur Niederschrift erklärt, schriftlich (Stadt Geyer, Hauptamt, Altmarkt 1, 09468 

Geyer) oder per Mail an stadtverwaltung@stadt-geyer.com vorgebracht werden. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der Entwurf der Gehölzschutzsatzung sind im oben 

genannten Zeitraum im Internet unter  

https://www.stadt-geyer.de/virtuellesrathaus/informationen/bekanntmachungen 

einsehbar. 

Geyer, den 25. Mai 2022 

       
H. Wendler 

Bürgermeister 

https://www.stadt-geyer.de/virtuellesrathaus/informationen/bekanntmachungen

